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Einbeziehung von Zahlungsvereinbarungen 
durch Rechtsanwälte und Rechtsdienstleis-
ter in den Anwendungsbereich des Ver-
braucherkreditrechts 

Die von Rechtsanwälten und Rechtsdienstleistern im Rahmen der Inkas-
sodienstleistung für einen Mandanten vereinbarte Zahlungsvereinbarun-
gen könnten aufgrund der Vorgaben der Verbraucherkreditrichtlinie als 
entgeltlicher Zahlungsaufschub nach § 506 BGB n.F. anzusehen sein. Der 
Gesetzgeber verzichtete bislang auf eine Klarstellung im Sinne der 
rechtsberatenden Berufe.  

Mit Inkrafttreten der Gesetzesänderungen durch die Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie (20.11.2026) besteht die Gefahr, dass auch 
Rechtsanwälte und Rechtsdienstleister eine bußgeldbewehrte Kredit-
würdigkeitsprüfung durchführen müssen. Die Ausnahmeregelung der 
unentgeltlichen Stundung bereits bestehender Forderungen (§ 506 Abs. 
1 Nr. 3 BGB n.F.) greift Zahlungsvereinbarungen im Zuge der Inkasso-
dienstleistung nicht, weil typischerweise eine Einigungsgebühr (Nr. 1000 
VV RVG) zur Vergütung der Vermittlungsleistung und/oder Verzugszin-
sen vom Schuldner übernommen werden und damit möglicherweise 
keine Unentgeltlichkeit oder Stundung vorliegt. Das Erfordernis der 
Kreditwürdigkeitsprüfung führt – neben dem erheblichen Aufwand hier-
für – dazu, dass gegenüber wirtschaftlich schwachen Schuldnern Zah-
lungsvereinbarungen vermieden und stattdessen die Zwangsvollstre-
ckung betrieben werden müsste, was weder im Interesse der Mandant-
schaft noch der Schuldner liegt.  Derartige Zahlungsvereinbarungen sind 
auch normativ nicht mit den vom Verbraucherkreditrecht adressierten 
Konsumfinanzierungen vergleichbar. Sie dienen dem Schuldenabbau und 
der Verhinderung kosten- und eingriffsintensiver Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen. 

Es braucht daher eine ausdrückliche gesetzliche Ausnahme für Zahlungs-
vereinbarungen durch Rechtsanwälte und Rechtsdienstleister – in An-
lehnung an die bereits bestehende Ausnahme für gerichtliche Zahlungs-
aufschübe (§ 506 Abs. 4 i.V.m. § 491 Abs. 4 BGB n.F.).  
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1. Einbeziehung von Zahlungsvereinbarungen bei Inkasso-
dienstleistungen in § 506 BGB n.F. 

Durch das nun auch vom Bundesrat verabschiedete „Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge und 
zur Regelung der Förderung klimaneutraler Mobilität“ wird § 506 BGB 
neu gefasst und der Anwendungsbereich des Verbraucherkreditrechts 
erheblich ausgeweitet. 

§ 506 Abs. 1 Satz 1 BGB n.F. erstreckt die Vorschriften über Allgemein-
Verbraucherdarlehen auf Verträge, durch die einem Verbraucher ein 
entgeltlicher Zahlungsaufschub oder eine sonstige entgeltliche Finanzie-
rungshilfe gewährt wird. In der Folge fallen Zahlungsvereinbarungen im 
Inkasso – sofern sie entgeltlich ausgestaltet sind – formal unter den Gel-
tungsbereich des Verbraucherkreditrechts. 

Zwar enthält § 506 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BGB n.F. eine Ausnahme für die 
unentgeltliche Stundung bestehender Forderungen, doch setzt diese 
Ausnahme faktisch vollständige Kostenfreiheit voraus. 

Aus Sicht rechtsuchender Gläubiger und der von ihnen mit Inkasso-
dienstleistungen beauftragten Rechtsanwälte und Rechtsdienstleister ist 
diese Regelung äußerst problematisch, da sie die Funktionsfähigkeit ein-
vernehmlicher Zahlungsvereinbarungen im Rahmen der außergerichtli-
chen und gerichtlichen Forderungsdurchsetzung als bewährte Instru-
mente der konsensualen Schuldenregulierung strukturell stark er-
schwert bzw. faktisch verdrängt. 

2. Einordnung von Zahlungsvereinbarungen 

Insbesondere bei der Erbringung von Inkassodienstleistungen nutzen 
Rechtsanwälte und Rechtsdienstleister Zahlungsvereinbarungen (insbe-
sondere Ratenzahlungspläne, Teilzahlungslösungen, Stundungen in Ver-
bindung mit anspruchssichernden Zusatzvereinbarungen) als effektives 
Mittel der einvernehmlichen Schuldenregulierung und zur Vermeidung 
kosten- und eingriffsintensiver Vollstreckungsmaßnahmen.  

Hierbei handelt es sich weder um Kreditverträge und noch um eine 
Form der Kreditgewährung. Zahlungsvereinbarungen knüpfen an das Be-
stehen einer bereits fälligen Forderung an und dienen ausschließlich de-
ren geordneter Erfüllung. 

Der Abschluss einer Zahlungsvereinbarung ist als Teil der Forderungs-
durchsetzung eine zulässige und eng berufsrechtlich regulierte Neben-
handlung der Inkassorechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 10 
Abs. 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Anwälte und 
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Rechtsdienstleister handeln dabei ausschließlich im Auftrag des Gläubi-
gers und vermitteln konsensuale Lösungen zur Realisierung bestehender 
Forderungen. 

Das maßgebliche Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ordnet Zah-
lungsvereinbarungen spezifisch der Forderungsbeitreibung und nicht 
dem Kreditwesen zu (Nr. 1000 VV RVG). Die gesetzliche Systematik 
ordnet die Zahlungsvereinbarung damit klar als Instrument der Streit- 
bzw. Forderungsregulierung im Rahmen anwaltlicher beziehungsweise 
inkassorechtlicher Tätigkeit ein. 

3. Folgen der Einbeziehung 

a) Kreditwürdigkeitsprüfung (§ 505a BGB n.F.) 

Unterfällt eine Zahlungsvereinbarung dem Verbraucherkreditrecht, 
ist eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen, die umfangreiche 
Informationen zu Einkommen, Ausgaben und finanzieller Situation 
von Schuldnern erfordert.  

Diese Kreditwürdigkeitsprüfung ist in Inkassokonstellationen im Er-
gebnis strukturell negativ vorgeprägt, da es typischerweise um fäl-
lige oder schon titulierte Zahlungsrückstände geht. Eine positive 
Prognose im Sinne des § 505a Abs. 1 BGB n.F. ist daher regelmäßig 
ausgeschlossen, mit der Folge eines rechtlichen Abschlussverbots. 
Zudem ist zweifelhaft, ob viele Schuldner bereit sein werden, diese 
sensiblen Daten bereitzustellen oder ob sie deren Vorliegen ausrei-
chend nachweisen können. 

Eine spontane Einigung (z.B. im Rahmen von Verhandlungen oder 
Terminen) ist darüber hinaus ebenfalls praktisch nicht mehr mög-
lich, da die entsprechende Prüfung vorher erfolgt sein muss. 

b) Widerrufsrecht (§ 495 BGB) 

Das Widerrufsrecht ist systematisch auf rückabwickelbare Kredit-
verträge zugeschnitten und entfaltet bei Zahlungsvereinbarungen 
keine sachgerechte Schutzwirkung. Es konterkariert sogar die Inte-
ressen des rechtsuchenden Gläubigers und negiert dabei den Um-
stand, dass Zahlungsvereinbarungen nur von Personen mit behörd-
lich anerkannter Sachkunde und damit in besonderer Weise qualifi-
zierten und zuverlässigen Personen im Zuge der rechtlichen An-
spruchsdurchsetzung vermittelt werden.  
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Ein Widerruf führt dort lediglich zur Aufhebung der Zahlungsabrede, 
während 

• die ursprüngliche Forderung sofort wieder in voller Höhe fällig 
wird, 

• bestehende Forderungen, Titel und ggf. laufende Vollstreckungs-
maßnahmen unberührt bleiben, 

• und die Rechtsdurchsetzung unmittelbar wieder aufgenommen 
oder verschärft werden kann. 

 
In der Inkassokonstellation läuft das vorgesehene Widerrufsrecht 
demnach ins Leere oder kann sich im Zweifelsfall sogar kontrapro-
duktiv auswirken – nämlich durch den Verlust einer tragfähigen Eini-
gung mit dem Gläubiger und führt im Ergebnis regelmäßig zur Wei-
terverfolgung der Forderung im gerichtlichen Verfahren oder in der 
Zwangsvollstreckung. 

c) Informations- und Dokumentationspflichten 

Die Einbeziehung von Zahlungsvereinbarungen in den Anwendungs-
bereich des Verbraucherkreditrechts zieht umfangreiche vorver-
tragliche und vertragliche Informationspflichten nach sich. Diese er-
geben sich insbesondere aus §§ 491a, 505a, 505b BGB n.F. 

Diese Pflichten sind ihrem Zweck nach auf Kreditentscheidungen 
vor Eingehung neuer finanzieller Verpflichtungen zugeschnitten. Sie 
sollen dem Verbraucher ermöglichen, unterschiedliche Kreditange-
bote zu vergleichen und die wirtschaftlichen Folgen einer Kreditauf-
nahme zu beurteilen. Auf Zahlungsvereinbarungen passen diese 
Pflichten weder ihrer Struktur noch ihrer Zielrichtung nach. 

Für Inkassodienstleistungen besteht bereits ein eigenständiges infor-
mationsrechtliches Schutzsystem nach dem RDG. Nach § 13a 
RDG/§ 43d BRAO bestehen besondere Transparenzpflichten gegen-
über Verbrauchern. Insbesondere der § 13a Abs. 3 und Abs. 4 
RDG/§ 43d Abs. 3 und 4 BRAO sollen den Verbraucher vor über-
eilten Entscheidungen schützen.   

4. Zahlungsvereinbarungen im Zwangsvollstreckungsverfah-
ren betroffen 

Es steht zu befürchten, dass auch Zahlungsvereinbarungen, die im Rah-
men eines Zwangsvollstreckungsverfahrens geschlossen und von Ge-
richtsvollziehern protokolliert werden, unter die Regelungen des Ver-
braucherkredits fallen – mit den oben aufgeführten Folgen.  

Zwar ist in § 491 Abs. 4 BGB bzw. § 491 Abs. 4 BGB n.F. ein Ausnahme-
tatbestand vorgesehen für „Darlehensverträgen, die in ein nach den 
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Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll 
aufgenommen oder durch einen gerichtlichen Beschluss über das Zu-
standekommen und den Inhalt eines zwischen den Parteien geschlosse-
nen Vergleichs festgestellt sind“.   

Auch wenn Gerichtsvollzieher nach den jeweils einschlägigen landes-
rechtlichen Bestimmungen der GVGA i.V.m. §§ 802b, 762 ZPO ver-
pflichtet sind, einen Ratenzahlungsplan zu protokollieren, dürfte ein sol-
ches Protokoll nicht mit einem nach den Vorgaben der Zivilprozessord-
nung errichteten gerichtlichen Protokoll gleichzusetzen sein. 

Als Folge würden generell ebenfalls Zahlungsvereinbarungen, die im 
Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens durch Gerichtsvollzieher 
geschlossen werden, in den Anwendungsbereich des Verbraucherkredits 
fallen. 

Im Ergebnis erscheint ein Widerrufsrecht im Rahmen der Zwangsvoll-
streckung weder systematisch überzeugend noch vom Gesetzgeber be-
absichtigt. 

5. Systemische und rechtliche Bewertung 

Die Einbeziehung von Zahlungsvereinbarungen in das Verbraucherkre-
ditrecht führt dazu, dass über das allgemeine Zivilrecht (BGB) eine spe-
zialgesetzlich erlaubte Rechtsdienstleistung faktisch verunmöglicht wird. 

Dies stellt einen normativen Systembruch dar: 

• Das RDG/die BRAO/das RVG erlauben ausdrücklich die außerge-
richtliche Forderungsdurchsetzung einschließlich verhandlungs-
weiser Erfüllungsregelungen, wie dem Abschluss einer Zahlungs-
vereinbarung, sowie die hierfür vorgesehene Vergütungssystema-
tik. 

• Das Verbraucherkreditrecht überlagert diese Tätigkeit mit Pflich-
ten, die ihrem Wesen nach auf Kreditvergabe zugeschnitten sind. 
Im Ergebnis wird der Abschluss einer Zahlungsvereinbarung zu-
mindest substanziell erschwert bis hin zu faktisch verunmöglicht. 

• Im Ergebnis wird dadurch Spezialrecht durch allgemeines Zivil-
recht funktional entwertet. 

 
Ein kohärentes Rechtssystem kann jedoch nicht gleichzeitig eine Tätig-
keit erlauben und sie durch systemfremde Anforderungen praktisch blo-
ckieren. 
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6. Eine „kostenfreie“ Zahlungsvereinbarung ist keine realisti-
sche Option 

Inkassounternehmen sind keine Kreditgeber, sondern anerkannte, ge-
prüfte und regulierte Rechtsdienstleister, deren Tätigkeit auf dem Mo-
dell der entgeltlichen Fremdleistungsdurchsetzung beruht. Eine Zah-
lungsvereinbarung ist für Anwälte und Rechtsdienstleister keine bloße 
Nebenabrede, sondern 

• individuell auszuhandeln, 
• mit erheblichem Verwaltungs-, Überwachungs- und Kommunika-

tionsaufwand verbunden, 
• mit einem erhöhten Haftungs-, Ausfall- und Abbruchrisiken be-

haftet, 
• regelmäßig langlaufend und betreuungsintensiv. 

 
Eine vollständig kostenfreie Erbringung dieser Leistung ist daher be-
triebswirtschaftlich nicht tragfähig. 

7. Fazit 

Die Einbeziehung von Zahlungsvereinbarungen in den Geltungsbereich 
des Verbraucherkreditrechts 

• betrifft ein Instrument der Rechtsdurchsetzung, nicht der Kredit-
vergabe, 

• zwingt zu systemfremden Kreditwürdigkeitsprüfungen, die regel-
mäßig negativ ausfallen werden und somit Schuldner – unabhängig 
von deren  Interessenlage – von der Möglichkeit abschneidet, in 
kleinen Raten zu zahlen,   

• schafft ein für Verbraucher risikobehaftetes Widerrufsrecht, wel-
ches Rechtsuchende ungerechtfertigt benachteiligt, 

• und konterkariert gerade die Interessen finanziell belasteter Ver-
braucher.  

 
Im Ergebnis werden Anwälte und Rechtsdienstleister höchstwahrschein-
lich von diesem Instrument Abstand nehmen, sodass dieses seit Jahr-
zehnten bewährte Instrument zur einvernehmlichen Schuldenregulie-
rung künftig kaum noch zur Verfügung stehen wird. 

Statt Schutz zu gewährleisten, führt die vorgesehene gesetzliche Rege-
lung zur Verhinderung gütlicher Einigungen, zu mehr Eskalation und 
letztlich zu höheren Belastungen für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. 
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Praxisbeispiel 

Kontopfändung (Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss) und Bedeutung von Zahlungsvereinbarungen 
 
Im Rahmen der Zwangsvollstreckung ist der Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss ein gesetzlich vorgesehenes und legi-
times Mittel der Gläubiger, um titulierte oder vollstreckbare 
Forderungen durchzusetzen. In der Praxis führt eine Kon-
topfändung regelmäßig dazu, dass das Konto des Schuldners 
gesperrt wird, d.h. Guthaben nicht mehr frei verfügbar ist 
und Zahlungsvorgänge blockiert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt die Ratenzahlungsvereinbarung 
typischerweise ein vom Schuldner aktiv angestrebtes Instru-
ment dar. Ziel des Schuldners ist es dabei regelmäßig, durch 
eine Einigung mit dem Gläubiger eine Rücknahme der Kon-
topfändung zu erreichen und dadurch wieder Zugang zu sei-
nem Guthaben zu erhalten. 
 
Steht nun ein solches Instrument der einvernehmlichen Rege-
lung nicht mehr zur Verfügung, wird die Zwangsvollstreckung 
in der Regel ohne Zwischenschritte fortgeführt, sodass die 
Kontopfändung bestehen bleibt und der Schuldner weiterhin 
vollständig von seinem Guthaben abgeschnitten ist, was eine 
Eskalation der Vollstreckung wahrscheinlicher macht und güt-
liche Lösungen verhindert. 


